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2.	 Entwicklungstendenzen im 
Wirtschaftsstrafrecht 

2.1	 Beispielhafte Verdeutlichung: 
„Milestones“ aus der aktuellen 
Rechtsprechung

Die nachstehenden fünf Beispiele aus der 
aktuellen Rechtsprechung sind Meilensteine 
für die oben skizzierte Entwicklung, die 
durch zwei Charakteristika gekennzeichnet 
ist: Insbesondere die „Compliance Offi-
cer Entscheidung“ des Bundesgerichtshofs 
und die „Vertragsarztentscheidung“ des 
Oberlandesgerichts Braunschweig doku-
mentieren den zunehmenden „Steuerungs-
anspruch“ der Gerichte, die sich nicht mehr 
darauf beschränken, Fälle zu entscheiden, 
sondern offensichtlich auch darauf abzielen, 
wirtschaftspolitisch als richtig empfundene 
Ergebnisse mit den Mitteln des Strafrechts 
durchzusetzen.  Die beiden Vorlagebeschlüs-
se des 3. und 5. Strafsenats des Bundesge-
richtshofs und die „Schulfotographenent-
scheidung“ des 3. Senats geben darüber 
hinaus Aufschluss über die hierbei eingesetz-
ten methodischen Prinzipien, die sich zuneh-
mend von den etablierten Formen der Ge-
setzeshermeneutik lösen. 

2.1.1	Die „Compliance Officer 
Entscheidung“ des 5. Strafsenats 
des Bundesgerichtshofs

Die „Compliance Officer Entscheidung“ 
des 5. Strafsenats15 hat den wirtschafts-
strafrechtlichen Diskurs der Jahre 2009 und 
2010 wie kaum ein anderes Urteil geprägt. 
Der Senat hatte über die Strafbarkeit eines 
Leiters der Innenrevision und Rechtsab-
teilung der Berliner Stadtreinigung zu ent-
scheiden, der gegen die von dem Vorstand 
des Unternehmens zu verantwortenden 
Betrugstaten nicht eingeschritten war. Die 
über 60 Entscheidungsrezensionen und Be-
sprechungsaufsätze beziehen sich allerdings 
nicht auf die tragenden Entscheidungsgrün-
de, sondern auf einen kurzen Abschnitt der 
Urteilsbegründung, in dem der Senat straf-
rechtliche Berufsrisiken eines Compliance 
Officers aufzeigt: 

„Eine ... neuerdings in Großunternehmen als 
„Compliance“ bezeichnete Ausrichtung, wird 
im Wirtschaftsleben mittlerweile dadurch umge-
setzt, dass so genannte „Compliance Officers“ 
geschaffen werden ... . Deren Aufgabengebiet 
ist die Verhinderung von Rechtsverstößen, ins-
besondere auch von Straftaten, die aus dem Un-
ternehmen heraus begangen werden und diesem 
erhebliche Nachteile durch Haftungsrisiken oder 
Ansehensverlust bringen können ... . Derartige 
Beauftragte wird regelmäßig strafrechtlich eine 
Garantenpflicht im Sinne des § 13 Abs. 1 StGB 
treffen, solche im Zusammenhang mit der Tätig-

keit des Unternehmens stehende Straftaten von 
Unternehmensangehörigen zu verhindern. Dies 
ist die notwendige Kehrseite ihrer gegenüber der 
Unternehmensleitung übernommenen Pflicht, 
Rechtsverstöße und insbesondere Straftaten zu 
unterbinden ... .“

Die zitierte Passage ist für die Urteilsbegrün-
dung nur von marginaler Bedeutung. Sie 
dient allenfalls der Abgrenzung zwischen 
Tätigkeitsfeldern eines Leiters der Rechtsab-
teilung und eines Compliance Officers und 
stützt die Schlussfolgerung des Senats, der 
Angeklagte habe derart weitreichende Er-
folgsabwendungspflichten nicht übernom-
men. Es handelt sich mithin um ein „obiter 
dictum“, das häufiger in Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts, in Urteilen 
des BGH in Strafsachen aber bisweilen nur 
dann aufzufinden ist, wenn es sich um Fälle 
mit weitreichender politischer Dimension16 
handelt. 

2.1.2	Die Vertragsarztentscheidung des 
OLG Braunschweig

Dasselbe Stilmittel findet sich in einem viel-
beachteten Beschluss des Oberlandesge-
richts Braunschweig aus dem Jahr 201017. 
Auch hier setzen sich über 30 Entschei-
dungsrezensionen und Besprechungsauf-
sätze kritisch mit einem obiter dictum im 
Beschluss des Oberlandesgerichts zu einem 
dogmatischen Detailproblem des §  299 

Wachstumsbremse Wirtschaftsstrafrecht
Problematische Folgen überzogener Steuerungsansprüche und mangelnder 
Randschärfe in der wirtschaftsstrafrechtlichen Begriffsbildung 

Prof. Dr. Hendrik Schneider

1.	 Einführung

Das Wirtschaftsstrafrecht wird weltweit nach dem Modell des politisch-publizistischen Verstärkerkreislaufs1 kontinuierlich ausgeweitet, 
verschärft und internationalisiert2. Die zunehmende Einschränkung der „Handlungsfreiheit des Unternehmers“3 erfolgt aber nicht nur durch 
den Gesetzgeber, sondern auch durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, die es versäumt, den konturenlosen Tatbeständen berechenbare 
Grenzen zu verleihen4. Insbesondere der Bundesgerichtshof hat sich offensichtlich von der allgemeinen „Korruptionshysterie“ anstecken 
lassen und sorgt nicht nur im Bereich der §§ 266, 299, 331ff. StGB für Verunsicherung. Kritik formulieren hauptsächlich die am strafrechts-
wissenschaftlichen Diskurs teilnehmenden Verteidiger5, Compliance Officer6 und Verbandsjuristen7, die letztlich aber gezwungen sind, ihren 
Mandanten, Mitarbeitern und angeschlossenen Unternehmen die Leitlinien der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu verdeutlichen und 
für den Arbeitsalltag handhabbar zu machen. Die punitive Kriminalpolitik im Gewand des modernen „prozeduralisierten“ Wirtschaftsstraf-
rechts8 beruht primär auf Richterrecht. Sie hat nur wenige potente Gegner aber viele Wegbereiter in Gestalt publizierender Staatsanwälte9 
und Richter10, einiger Strafrechtslehrer11, einflussreicher Institutionen und nicht zuletzt auch der Kriminologie, die ihr kritisches Potential im 
Bereich des Wirtschaftsstrafrechts12 nie entfaltet hat13. Sukzessiv mehren sich Symptome eines anti-freiheitlichen und anti-marktwirtschaft-
lichen Wirtschaftsstrafrechts, das die Ökonomie behindert, unternehmensinterne Abläufe verlangsamt und Kosten verursacht14. Umkehr 
und Neubesinnung sind von Nöten:
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teilsbegriffs und die Ausweitung der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit versucht der 
BGH sodann durch „prozeduralisierende“ 
Regelungselemente zu korrigieren, die in 
die §§ 331ff. StGB hineingelesen werden. So 
räumt der Senat zunächst ein, dass aufgrund 
der weiten Auslegung des Vorteilsbegriffs 
„nahezu jeder Vertragsschluss eines Amts-
trägers in dienstlichen Angelegenheiten in 
Verbindung mit der dadurch begründeten 
Forderung sowie deren späteren Erfüllung“ 
einen Vorteil nach §§ 331ff. StGB darstellt 
„und dies selbst dann, wenn es sich um ei-
nen im Rahmen der laufenden Dienstge-
schäfte ordnungsgemäß geschlossenen Ver-
trag handelt“22. 

Die notwendige Abgrenzung zwischen den 
Fällen „des unlauteren korruptiven Kaufs 
einer Diensthandlung im formellen Ge-
wande eines gegenseitigen Vertrages“ und 
strafrechtlich unbedenklichen Fällen soll 
nach Auffassung des Senats über das Ver-
waltungsrecht erfolgen: „Als taugliches 
Abgrenzungskriterium kann hierbei die ver-
waltungsrechtliche Rechtmäßigkeit des Ver-
tragsschlusses herangezogen und dabei ins-
besondere die Frage gestellt werden, ob die 
Diensthandlung in rechtlich zulässiger Wei-
se von einer Vergütung abhängig gemacht 
werden darf“. Da dies vorliegend nicht der 
Fall sei, und der Schule ein weitergehendes 
„Gebührenfindungsrecht“ nicht zustehe, 
sei die Aufbesserung der Klassenkassen als 
tatbestandsmäßiger Vorteil im Sinne der 
§§  331ff. StGB zu werten.  Sind demge-
genüber bei dem Vertragsschluss und den 
wechselseitigen Leitungserbringungen die 
Voraussetzungen des Verwaltungsverfah-
rens eingehalten, soll – ebenso wie bei der 
Drittmittelakquise des Hochschullehrers im 
Rahmen des jeweils geltenden Hochschul-
rechts23 – auch das Strafrecht nicht zustän-
dig sein. 

2.2	 Kriminalpolitiker in Robe

Die Fälle verdeutlichen zunächst einen 
wirtschafts- und kriminalpolitischen Steu-
erungsanspruch und ein entsprechendes 
Sendungsbewusstsein der zuständigen Rich-
ter. Urteils- oder Beschlussbegründungen 
haben grundsätzlich und ausschließlich die 
Funktion, den Tenor der Entscheidung zu 
rechtfertigen. Sie geben die Gründe für den 
Inhalt der Entscheidung an. Gemäß § 13 der 
Geschäftsordnung des Bundesgerichtshofs 
sind Tatbestand und Entscheidungsgründe 
deshalb „klar und möglichst kurz abzu-
fassen. Sie sollen sich auf das Wesentliche 
und auf den Gegenstand der Entscheidung 

Großen Senat anzurufen. Dementsprechend 
heißt es in dem die Verordnung von Hilfs-
mitteln betreffenden Beschluss des 3. Senats:

„Die Beantwortung der Frage, ob ein niedergelas-
sener, für die vertragsärztliche Versorgung zugel-
assener Arzt bei Wahrnehmung der ihm in diesem 
Rahmen übertragenen Aufgaben, hier konkret 
bei der Verordnung eines Hilfsmittels ... als Amts-
träger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c 
StGB handelt, ist von grundsätzlicher Bedeutung. 
Sie ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
bisher nicht geklärt und kann sich in einer Viel-
zahl von Verfahren erneut stellen. Ihre Beant-
wortung wirkt deshalb richtungsweisend für die 
Rechtsanwendung im Bereich der strafrechtlichen 
Verfolgung des sog. Pharmamarketing. ... Die 
Vorlage ist zur Fortbildung des Rechts erfor-
derlich. Sie zielt auf die Festlegung neuer Ausle-
gungsgrundsätze, als deren Folge sich ein geän-
dertes Verständnis der Stellung des Vertragsarztes 
im Verhältnis zu den Krankenkassen ergibt.“20

Der 5. Senat schließt sich der Rechtsposition 
des 3. Senats an und subsumiert den Ver-
tragarzt sowohl unter den Begriff des Beauf-
tragten im Sinne des § 299 StGB als auch 
unter den Amtsträgerbegriff des § 11 Abs. 1 
Nr. 2c StGB. Anstatt der prozessual mög-
lichen aber „geräuschlosen“ Aussetzung des 
die Verordnung von Arzneimitteln betref-
fenden Verfahrens bis zur Entscheidung des 
Großen Senats entscheidet sich der 5. Senat 
ebenfalls für einen Vorlagebeschluss:

„Durch die unterschiedliche Fallkonstellation kann 
eine Vertiefung der dort zu erörternden Rechtsfragen 
erreicht werden. Dabei stimmt der Senat dem Ansatz 
des 3. Strafsenats zu, mit der Vorlage insbesondere 
im Bereich des Pharmamarketings zu einer einheit-
lichen, sich an entsprechenden Vorgaben des Großen 
Senats für Strafsachen orientierende Handhabung der 
Praxis zu gelangen.“

2.1.4	Die Schulfotographenent
scheidung des 3. Senats des 
Bundesgerichtshofs vom 26. Mai 
2011

Das letzte Beispiel zur Verdeutlichung der 
eingangs skizzierten Entwicklung ist die 
„Schulfotographenentscheidung“ des 3. Se-
nats, die sich ebenfalls auf das so genannte 
Korruptionsstrafrecht bezieht. Der Fall be-
trifft finanzielle Zuwendungen eines Schul-
fotographen u.a. an die Klassenkassen einer 
Schule, mit denen der Einsatz der Lehrkräfte 
im Zusammenhang mit der Organisation 
der Aufnahmen, der Entgegennahme und 
Weiterleitung des Geldes usw. entschädigt 
werden sollte. Der 3. Senat hält an der bis-
herigen Rechtssprechung  fest, nach der 
ein Vorteil auch dann vorliegt, wenn es 
sich um eine Vergütung auf der Grundlage 
eines gegenseitigen Vertrages handelt21. Die 
hierdurch gegebene Aufweichung des Vor-

StGB auseinander oder versuchen seine 
Konsequenzen für die Praxis auszuloten. In 
dem zur Entscheidung stehenden Fall hatte 
das Oberlandesgericht über die sofortige 
Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen 
den vorausgegangenen Nichteröffnungs-
beschluss des Landgerichts zu entscheiden. 
Das Oberlandesgericht verwarf die sofortige 
Beschwerde, nahm das Verfahren jedoch 
zum Anlass, seine Rechtsauffassung zu der 
nicht entscheidungserheblichen Frage zu pu-
blizieren, ob ein niedergelassener Vertrags-
arzt als „Beauftragter der Krankenkasse“ 
als tauglicher Täter im Sinne des § 299 StGB 
in Betracht kommt:

„Nach Auffassung des Senats handelt es sich bei 
einem niedergelassenen Kassenarzt um einen Be-
auftragten i. S. d. genannten Vorschrift des geschäft-
lichen Betriebes der Krankenkassen. Ein Beauftrag-
ter in diesem Sinne ist, wer ohne Geschäftsinhaber 
oder Angestellter zu sein, aufgrund seiner Stellung 
berechtigt und verpflichtet ist, für den Betrieb zu 
handeln und auf die betrieblichen Entscheidungen 
Einfluss zu nehmen. Die Beauftragtenstellung eines 
Kassenvertragsarztes zeigt sich bereits in dem 
Rechtsverhältnis zwischen den Krankenkassen, den 
Kassenärzten, den Kassenpatienten und den Apothe-
ken bei der Verordnung von Medikamenten, um die 
es hier geht. ...“

Die besondere Bedeutung des obiter dictums 
wird sogar noch dadurch unterstrichen, 
dass es in den Leitsatz der Entscheidung 
aufgenommen wird: „Bei einem niedergelas-
senen Kassenarzt handelt es sich um einen 
Beauftragten des geschäftlichen Betriebes ei-
ner Krankenkasse i. S. d. § 299 StGB, soweit 
es um die Verordnung von Medikamenten 
geht“.

2.1.3	Die Vorlagebeschlüsse des 
3. und 5. Strafsenats des 
Bundesgerichtshofs vom 05. Mai 
bzw. 20. Juli 2011

Die genannten Beschlüsse der beiden Straf-
senate beziehen sich ebenfalls auf die vom 
Oberlandesgericht Braunschweig themati-
sierte Frage der Rechtsstellung des Vertrags-
arztes18. Beide Senate sehen den Vertrags-
arzt nicht nur als Beauftragten der Kran-
kenkasse im Sinne des § 299 StGB, sondern 
auch als Amtsträger im Sinne des §  11 
Abs. 1 Nr. 2c StGB an, wollen diese Rechts-
auffassung aber offensichtlich durch eine 
Entscheidung des Großen Senats in Straf-
sachen dogmatisch „adeln“ lassen. Beide 
Beschlüsse betonen die besondere Praxisre-
levanz der Entscheidung und die wirtschaft-
liche Tragweite im Zusammenhang mit dem 
intendierten Eingriff in Marketingstrategien 
der Medizinprodukteindustrie und begrün-
den so ihre Ermessensentscheidung19, den 
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lich und nach Auffassung zahlreicher Auto-
ren und der Rechtsprechung zur Schließung 
von Strafbarkeitslücken sogar geboten34.  
Diese Rechtlage nutzen sowohl der 3. als 
auch der 5. Senat in den Vorlagebeschlüs-
sen, um den Vertragsarzt, bei dem es sich 
nach überkommener Lesart noch immer 
um einen Freiberufler handelt, sowohl als 
Amtsträger als auch als Beauftragten der 
Krankenkassen einzustufen. Die gesetz-
lichen Krankenkassen sind danach einerseits 
„behördenähnliche Institutionen“ (§  11 
Abs. 1 Nr. 2c StGB), andererseits aber auch 
„geschäftliche Betriebe“ im Sinne des § 299 
Abs. 1 StGB. In Bezug auf ein und dieselbe 
Tätigkeit übt der Arzt daher vier Rollen 
aus. Er ist erstens Vertragspartner des Pati-
enten, zweitens Unternehmer, der das wirt-
schaftliche Risiko des Praxisbetriebes trägt, 
drittens Beauftragter des geschäftlichen Be-
triebes Krankenkasse und viertens als Amts-
träger dazu bestellt, für die Krankenkasse 
„Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrzunehmen“. 

2.3.2	Das Prinzip der 
Prozeduralisierung 

Insbesondere die Schulfotographenentschei-
dung offenbart ein weiteres Charakteristi-
kum der Auslegung wirtschaftsstrafrecht-
licher Normen durch die Judikatur. Da die 
extensive Auslegung der interpretations-
offenen Rechtsbegriffe keine strafrechtsin-
ternen Grenzen kennt, werden einschrän-
kende Maßstäbe außerhalb des Strafrechts 
gesucht. Die einschlägigen Straftatbestände 
werden daher als Blankette interpretiert, 
wobei Verfahrensregelungen des Sozial-
rechts oder Verwaltungsrechts die Funktion 
von Voraussetzungen der Strafbarkeit über-
nehmen35. Für die Strafbarkeit des Schul-
fotographen bzw. Lehrers aber auch des 
Hochschullehrers bei der Einwerbung von 
Drittmitteln36 oder des Arztes bei der Ab-
rechnung von Leistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung37 kommt es daher da-
rauf an, ob er sich an das in außerstrafrecht-
lichen Normen, Verwaltungsverfügungen, 
Dienstvorschriften oder Satzungen geregelte 
Prozedere gehalten hat. 

Durch diese Akzessorietät des Strafrechts 
wird Dynamik erzeugt und Wandel mög-
lich, denn insbesondere Satzungen und 
Dienstvorschriften lassen sich unbürokra-
tischer und schneller als Gesetze ändern 
und Strafbarkeitsrisiken daher elastischer 
als durch Strafgesetzgebung den als relevant 
empfundenen Bedürfnissen des Marktes 
anpassen. Andererseits verletzt diese In-

Anliegens. Der überflüssige zweite Vorlage-
beschluss des 5. Senats stärkt der dogma-
tischen Position des 3. Senats den Rücken 
und verengt die argumentativen Spielräu-
me des Großen Senats, der nur mit großem 
Begründungsaufwand eine dogmatische 
Kehrtwendung vollziehen könnte. 

2.3	 Methodische Prinzipien 
der Fortbildung des 
Wirtschaftsstrafrechts durch 
Richterrecht

2.3.1	Das Prinzip der weiten 
Auslegung so genannter 
„Auffangtatbestände“

Bemerkenswert ist nicht nur das rheto-
rische Stilmittel, sondern insbesondere auch 
die methodische Vorgehensweise bei der 
Auslegung des geltenden Rechts, die insbe-
sondere durch die Normstruktur des Wirt-
schaftsstrafrechts ermöglicht wird. Bereits 
mit der Einführung des Ersten und Zweiten 
Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität war es das erklärte Ziel des 
Gesetzgebers, Beweisschwierigkeiten durch 
eine Korrektur des materiellen Strafrechts zu 
umgehen29. Die Tatbestandsmerkmale der 
reformierten oder neu eingeführten Normen 
operieren daher mit einer im Hinblick auf 
das Bestimmtheitsgebot zumindest bedenk-
lichen Lockerung der Gesetzesbindung30 
und enthalten zwar „kernprägnante“, 
nicht aber „randscharfe“31 Rechtsbegriffe, 
die Exekutive und Judikative weite Beur-
teilungsspielräume zuerkennen. Ist es bei 
einzelnen Tatbestandsmerkmalen demnach 
kaum möglich, an „die Grenzen des mög-
lichen Wortsinnes zu stoßen“32, lassen sich 
mit ihnen unproblematisch und im Rahmen 
des juristisch „vertretbaren“ beliebige kri-
minalpolitische Vorstellungen dogmatisch 
adeln und umsetzen. 

Besonders deutlich wird dies zum Beispiel 
bei dem Begriff des Amtsträgers im Sinne 
des § 11 Abs. 1 Nr. 2c StGB und dem des 
Beauftragten eines geschäftlichen Betriebes 
(§  299 StGB). Beide Rechtsbegriffe haben 
die Aufgabe, den Täterkreis der als Sonder-
delikte ausgestalteten Straftatbestände der 
§§  299f., 331ff. StGB  zu definieren und 
innerhalb des Systemzusammenhangs der 
Normen die Funktion eines Auffangtatbe-
standes33. Durch die offene Formulierung 
der Tatbestandsvoraussetzungen (vgl. § 11 
Abs. 1 Nr. 2c StGB: „sonstige Stelle“, „Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung“, bzw. 
§ 299 StGB: „Beauftragter“, „geschäftlicher 
Betrieb“) ist eine extensive Auslegung mög-

beschränken, auch entbehrliche Fremdwör-
ter und nicht allgemein übliche Ausdrücke 
möglichst vermeiden“. 

Diese gebotene „puristische“ Ausrich-
tung auf den Streitgegenstand bzw. die er-
mittelte Tat und die hiermit verbundene 
Selbstbeschränkung und Bescheidenheit, 
das geltende Recht lediglich auf einen Le-
benssachverhalt anzuwenden, ist zumindest 
in den beiden zuerst genannten Beispielen 
nicht mehr ersichtlich. Sowohl das OLG 
Braunschweig als auch der 5. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs im Compliance Officer 
Fall wollen rechtspolitisch tätig sein und be-
stimmten kriminalpolitischen Vorstellungen 
zur Geltung verhelfen. Inhaltlich zielen die 
Richter – wie die oben angeführten Beispiele 
verdeutlichen – darauf ab, von ihnen als 
strafwürdig und strafbedürftig angesehene 
Marketinginstrumente der Pharmaindustrie 
und damit bestimmte Vorstellungen von 
der Funktionsweise des Gesundheitswesens 
durchzusetzen, die Verantwortung der Com-
pliance Mitarbeiter eines Unternehmens für 
den übernommenen Aufgabenbereich zu 
schärfen oder (Schulfotographenentschei-
dung) eine wirtschaftliche Betätigung von 
Amtsträgern in die Schranken zu verwei-
sen. Die Entscheidungsbegründungen der 
Urteile und Beschlüsse sind damit ein Akt 
der Rechtspolitik im Gewand der Recht-
sprechung, durch den weitaus schneller und 
flexibler Veränderungen herbeiführt werden 
können, als durch den Gesetzgeber. Die obi-
ter dicta sind das Stilmittel, durch das der 
kriminalpolitische Gestaltungswillen zum 
Ausdruck gebracht24 und der Entschei-
dungsauftrag verlassen wird25. Die Gerichte 
operieren folglich in der Funktion als aka-
demische „Think Tanks“ und werden von 
den Normadressaten (z.B. Compliance Offi-
cern oder der Medizinprodukteindustrie) als 
„key opinion leader“ wahr genommen26. 

Obwohl ein obiter dictum keine Bindungs-
wirkung entfaltet, erhält die Urteilsbegrün-
dung eine „Durchschlagskraft“, die in Ihrer 
Bedeutung eine wissenschaftliche Publika-
tion bei weitem übertrifft27. Denn nur der 
Richter hat die „Definitionsmacht“ über 
die jeweilige Rechtsfrage. Das obiter dictum 
nimmt dem Normadressaten den Verbots-
irrtum, macht „bösgläubig“ und zwingt 
zum Umdenken28. Auch die beiden Vorlage-
beschlüsse des 3. und 5. Senats lassen sich 
in diesen Kontext einfügen. Die Vorgehens-
weise nach § 132 Abs. 4 GVG steigert die 
Spannung bei den Normadressaten weiter, 
unterstreicht die Wichtigkeit der Materie 
und die Tragweite des kriminalpolitischen 
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wird vornehmlich auf Netzwerkbildung 
gesetzt46. In der praktischen Arbeit tre-
ten Repräsentanten von TI außerdem auf 
zahlreichen Tagungen zum Thema Kor-
ruption und Korruptionsprävention auf 
und veröffentlichen Positionspapiere und 
Monographien, in denen die Thematik der 
Korruption z.B. durch Schätzungen über 
die Höhe der materiellen Schäden drama-
tisiert wird47, durch Verwendung eines dif-
fusen Korruptionsbegriffs48 die Grenzen 
zwischen amoralischem und strafbarem 
Verhalten verschwinden und abweichende 
Meinungen, die sich für eine Zurücknah-
me des Strafrechts einsetzen, systematisch 
ausgeblendet werden. Das Strafrecht hat 
dabei die Funktion einer Speerspitze. Vor-
zugswürdig sind stets Auffassungen, die 
ein Maximum an Kriminalisierung zulas-
sen49. Parallel werden Gesetzesänderungen 
zur Erweiterung des Korruptionsstrafrechts 
gefordert und bestehende Vorschläge nach 
einer Ausweitung der strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit unterstützt50.  Es ist Teil der 
Netzwerkbildung von TI, diejenigen Richter 
und Staatsanwälte auf Tagungen einzuladen 
und Publikationsmöglichkeiten zu eröffnen, 
die für die in das Weltbild von TI passenden 
Entscheidungen verantwortlich sind51. Der 
„Ritterschlag“ durch TI symbolisiert den 
Akteuren dabei, auf der „richtigen Seite“ zu 
stehen, während abweichende Perspektiven 
zumindest faktisch als amoralisch, vertrau-
ensunwürdig und undemokratisch ausge-
grenzt werden.

Bei genauerem Hinsehen schwingen in den 
einschlägigen Publikationen aus der Feder 
der bis in die Bundespolitik hinein einfluss-
reichen Repräsentanten von TI bisweilen 
antikapitalistische Ressentiments mit, die 
Rückschlüsse auf das gesellschaftliche Ide-
albild zulassen. In der „nicht-korrupten 
Demokratie“ ist es nach Auffassung von 
TI verdächtig, wenn Pharmaunternehmen 
mehr Geld für Marketing ausgeben, als für 
Forschung. Das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung tritt gegenüber dem 
Transparenzgebot zurück, Arbeitnehmerda-
tenschutz muss sich den Belangen der Kor-
ruptionsaufdeckung unterordnen52. 

3.2	 Das Selbstverständnis der 
Kriminologie

3.2.1	Renaissance marxistischer 
Ansätze und rational choice 
Theoreme 

Das geschilderte Weltbild von TI deckt sich 
mit der Position bestimmter international 

chen Verantwortlichkeit profitieren und die 
sich kraft ihrer Definitionsmacht gegen die 
normunterworfenen Akteure durchsetzen 
können. 

3.1	 Der Einfluss von Institutionen und 
Organisationen

Unmittelbare Benefiziare41 der Ausweitung 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit und der 
Intensivierung der Strafverfolgung im Be-
reich des Medizinstrafrechts sind vor allem 
die Gesetzlichen Krankenkassen, deren 
„Prüfgruppen Abrechnungsmanipulation“ 
Betrug und Korruption durch Vertragsärzte, 
Apotheker und Krankenhäuser nachgehen. 
Primäres Ziel ihrer Tätigkeit ist die Rück-
forderung von zu Unrecht erbrachten Leis-
tungen der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung, bei der insbesondere das Strafrecht 
eine bedeutende Rolle spielt. Denn erstens 
verschafft der Vorwurf strafbarer Abrech-
nungsmanipulationen einen unschätzbaren 
Vorsprung bei den Verhandlungen mit den 
Leistungserbringern über die Rückerstat-
tung erhaltener Vergütungen und zweitens 
sehen die verantwortlichen Mitarbeiter der 
Prüfgruppen und Stellen zur Bekämpfung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 
im Strafrecht ein wichtiges Präventionsin-
strument, von dem sie sich Abschreckungs-
effekte erhoffen. Repräsentativ für diese 
Position ist der Erfahrungsbericht von Dina 
Michels42, die ihren Ärger über Einstel-
lungsverfügungen der Staatsanwaltschaften 
kundtut und sich für die Sozialrechtsakzes-
sorietät des Strafrechts und Lückenschlie-
ßung im Korruptionsstrafrecht im Sinne der 
Rechtsprechung des OLG Braunschweig so-
wie des 3. und 5. Strafsenats ausspricht43. 
Es ist offensichtlich, dass die Verantwort-
lichen auf Seiten der Krankenkassen schon 
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit sehr 
gut mit den zuständigen Staatsanwaltschaf-
ten vernetzt sind und im Rahmen der gesetz-
lich gebotenen Kooperation mit den Ermitt-
lungsbehörden auch auf die Verfahrensab-
läufe Einfluss nehmen44.  

Sehr aufschlussreich und kennzeichnend 
für die Rolle eines „Moralunternehmers“ 
ist weiterhin die Position von Transparency 
International (TI), einer international und in 
Deutschland seit 1993 in der Struktur eines 
eingetragenen Vereins operierenden Organi-
sation, die ausweislich des Internetauftritts 
auf „strukturelle Veränderungen“ abzielt 
und sich insbesondere für die „Veränderung 
rechtlicher und politischer Rahmenbedin-
gungen“ im „Kampf gegen Korruption“ 
einsetzt45. Im Rahmen der Arbeitsstrategie 

terpretation des Strafrechts als Instrument 
verwaltungs- und zivilrechtsakzessorischer 
Wirtschaftslenkung aber elementare Gren-
zen des Strafrechts: Das Gebot der gesetz-
lichen Bestimmtheit der Straftatbestände 
(Art. 103 Abs. 2 GG) wird ausmanövriert, 
wenn Straftatbestände in Blankette umin-
terpretiert werden38. Denn soweit die Vo-
raussetzungen der Strafbarkeit z.B. durch 
Dienst- und Verwaltungsvorschriften oder 
Satzungen abgesteckt werden, sind sie 
nicht mehr gesetzlich bestimmt im Sinne 
des Art. 103 Abs. 2 GG39. Außerdem wird 
das ultima ratio Prinzip verletzt. Danach ist 
zwar eine „asymmetrische Akzessorietät“40 
dergestalt denkbar, dass die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit auf der Verletzung zi-
vil- oder sozialrechtlicher bzw. verwaltungs-
rechtlicher Gebote beruht. Was sich nach 
den Maßstäben des Zivilrechts, Sozial- oder 
Verwaltungsrechts als rechtswidrig darstellt, 
ist aber nur dann strafbar, wenn der Gesetz-
geber sich explizit für die Schaffung eines 
Straftatbestands entschieden hat (vgl. z.B. 
§ 266a StGB) oder das Verhalten unabhän-
gig von der außerstrafrechtlichen Rechtsla-
ge unter den Tatbestand eines Strafgesetzes 
subsumiert werden kann.

Die mit der Idee der Lückenschließung le-
gitimierte weite Auslegung interpretations-
offener Rechtsbegriffe und die Prozedurali-
sierung wirtschaftsstrafrechtlicher Normen 
durch deren systemwidrige Interpretation 
als Blankett stellt daher in mehrfacher Hin-
sicht einen Tabubruch dar. Er ist das Pro-
dukt übertriebener Hoffnungen in die 
systemsteuernde Kraft des Strafrechts und 
Ausdruck überzogener Steuerungsansprü-
che im Hinblick auf bestimmte sozial und 
wirtschaftspolitisch als richtig empfundene 
Zielvorstellungen. 

3.	 Kriminalpolitische Verstärker

Die kriminalpolitischen Vorstellungen, die 
durch Richterrecht nach dem oben darge-
legten modus operandi umgesetzt werden, 
dürften allerdings nur selten auf originären 
Vorstellungen der beteiligten Staatsanwälte 
und Richter beruhen, sondern sie assimi-
lieren und artikulieren im gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs bereits vorhandene 
Auffassungen und Strömungen. Um fest-
zustellen, welchen wirtschafts- und krimi-
nalpolitischen Vorstellungen durch Rich-
terrecht zum Durchbruch verholfen wird, 
lohnt sich ein Blick auf die „Moralunter-
nehmer“ und „Normbenefiziare“, das heißt 
diejenigen Akteure des Wirtschaftslebens, 
die von einer Ausweitung der strafrechtli-
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„aktiven Steuerung“ und Verhaltensbeein-
flussung und das Strafrecht das „Macht-
medium“, durch das die erwünschten Ziele 
mit dem erforderlichen Nachdruck umge-
setzt werden63. Die Umgestaltung und Ver-
schärfung des Strafrechts durch die „weite 
Auslegung von Auffangtatbeständen“ und 
„Prozeduralisierung“ ist aber nicht nur dog-
matisch bedenklich und kriminalpolitisch 
ineffizient, sondern auch kostenintensiv und 
Ressourcen vernichtend64. Die „Wachs-
tumsbremse Wirtschaftsstrafrecht“ zeigt 
sich insbesondere in folgenden Punkten:

4.1	 Die Überlastung der 
Strafrechtspflege und ihre 
Konsequenzen 

Werden die Schleusen des materiellen 
Rechts geöffnet, muss die Flut potentieller 
Straftaten durch die Strafrechtspflege und 
ihre Instanzen bewältigt werden. Dies ist 
ohne maßgebliche Aufstockung der perso-
nellen Ressourcen unmöglich und führt ent-
weder zu einem inflationären Ausweichen 
auf das „soft law“ der §§ 153ff. StPO oder 
zu einem exponentiellen Anstieg des Dun-
kelfeldes, weil die Kontrolle der potentiell 
verdächtigen Geschäftsvorfälle nicht durch-
führbar ist. Beide Varianten beeinträchtigen 
maßgeblich die Normanerkennung und den 
Glauben an die Legitimität der Strafgesetze 
und führen damit langfristig zu einer Erosi-
on des Strafrechts auch im Kernbereich der 
Normen65.

Erklärt z.B. die Rechtsprechung den Ver-
tragsarzt zum tauglichen Täter eines Be-
stechungsdeliktes, steht jegliche Koope-
ration mit der Medizinprodukteindustrie 
unter Korruptionsverdacht. Dies gilt zum 
Beispiel für das besonders praxisrelevante 
Feld der „Anwendungsbeobachtungen“, 
die TI zu unrecht66 grundsätzlich verbie-
ten möchte, und die gegenwärtig von rund 
50% der etwa 140.000 niedergelassenen 
Vertragsärzte67 für die Pharmaindustrie 
auf vertraglicher Grundlage durchgeführt 
werden. Da Anwendungsbeobachtungen 
auch Marketinginstrumente zur Vertriebs-
förderung der jeweiligen Arzneimittel dar-
stellen, wären die häufig fremdsprachigen 
Verträge bei vorliegendem Anfangsverdacht 
nach Anhaltspunkten für das Vorliegen ei-
ner Unrechtsvereinbarung zu überprüfen. 
Dasselbe gilt für Sponsoringvereinbarungen 
von Fortbildungsveranstaltungen, im Hin-
blick auf die Kooperation niedergelassener 
Vertragsärzte mit Krankenhäusern usw. Die 
bisher bestehenden Einheiten der Staatsan-
waltschaft und Polizei zur „Bekämpfung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen“ 

lichen idealtypischen Konstellationen per-
sonaler Risikofaktoren („Täter mit einem 
wirtschaftskriminologischen Belastungssyn-
drom“, „Krisentäter“, „Abhängige“ und 
„Unauffällige“), dass langfristige Kosten 
der Straftat (Entdeckung und Sanktionie-
rung der Tat zu einem späteren Zeitpunkt) 
nicht in Rechnung gestellt, bagatellisiert 
oder verdrängt werden. Die untersuchten 
Wirtschaftsstraftäter entsprachen daher ge-
rade nicht dem Idealtypus des homo oeco-
nomicus, weil nur der (erhebliche) kurzfri-
stige Nutzen, nicht aber die Kosten – zum 
Beispiel auch in Gestalt der Sanktionshärte 
– in eine denkbare Bilanzierung einbezogen 
wurden.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam die Unter-
suchung von Cleff, Luppold, Naderer und 
Volkert60, die insbesondere bei den Täter-
profilen der „Narzissten“ und der „Na-
iven“ von einer geringen Ansprechbarkeit 
durch das Strafrecht und seine Sanktionen 
ausgehen. Der „Naive“ stolpere über die 
Gelegenheit, „ohne sie wirklich konsequent 
zu reflektieren, geschweige denn ihre Kon-
sequenzen zu erfassen“, während der „Nar-
zisst“ aus Selbstüberschätzung keine Kon-
sequenzen fürchte61. In dieselbe Richtung 
weisen die Erkenntnisse der die Methode 
der Spieltheorie nutzenden experimentel-
len Wirtschaftswissenschaften, die kürzlich 
von Laue für die wirtschaftskriminologische 
Forschung fruchtbar gemacht wurden62. In 
den von Laue analysierten Spielsituationen 
orientierte sich kein Spieler am Prinzip der 
Nutzenmaximierung, sondern an Empfin-
dungen von Fairness, Gerechtigkeit und 
Reziprozität. Menschen sind danach zumin-
dest in den experimentellen Spielsituationen 
bereit, wirtschaftliche Nachteile zu erleiden, 
um andere fair und gerecht zu behandeln. 
Werden sie unfair behandelt (z.B. durch ei-
nen seinen eigenen Nutzen maximierenden 
Spieler), zeigen sie eine deutliche Präferenz 
dafür, dieses Verhalten zu sanktionieren, 
auch wenn ihnen die Sanktionierung nur 
wirtschaftliche Nachteile und keine Vorteile 
einbringt und sich deshalb aus der Perspek-
tive des rational choice approach als ökono-
misch unvernünftig erweist. 

4.	 Ökonomische Folgen

Die geschilderte Entwicklung im Wirt-
schaftsstrafrecht unterliegt daher zahl-
reichen Einflussfaktoren und ist Teil einer 
gesamtgesellschaftlichen Strömung, in der 
dem Staat zunehmend die Rolle eines „inter-
venierenden Sozialstaats“ zuerkannt wird. 
Das „regulative Recht“ ist das Mittel der 

einflussreicher Kriminologen, die ihrerseits 
im Anschluss an Klassiker der marxistischen 
Kriminologie53 anti-marktwirtschaftliche 
Positionen vertreten und im Zusammen-
hang mit der Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität auf ein starkes Strafrecht set-
zen. In den einschlägigen Arbeiten domi-
niert ein kriminalätiologischer Ansatz, nach 
dem die Ursachen für Wirtschaftskrimina-
lität sowohl in den „Systembedingungen“ 
als auch im Individuum zu suchen sind. 
Die „Kultur des Wettbewerbs“ („culture 
of competition“54), der „market society“ 
und die Versorgung der Märkte mit „Ver-
suchungen“ („lure“55) werden als Ursache 
der Wirtschaftskriminalität ausgemacht 
und zum Ausgangspunkt eines Plädoyers für 
eine Veränderung des Wirtschaftssystems 
(Verbot bestimmter Produkte des Finanz-
marktes, stärkere staatliche Regulierung, 
höhere Kontrollintensität) genommen. Dem 
Strafrecht soll dabei eine zweifache Funkti-
on zukommen. Erstens soll es die Transakti-
onskosten der Straftat erhöhen und damit – 
nach dem Modell der „crime as a choice“56 
Theorie – die Abwägung des Individuums 
für und gegen die Wirtschaftsstraftat be-
einflussen. Zweitens soll es ein moralisches 
Bollwerk gegen zügelloses Gewinnstreben 
darstellen und diejenigen wirksam stigma-
tisieren können, die seine Grenzen verlet-
zen57. 

Der Ruf namhafter Kriminologen nach dem 
starken, eingriffsintensiven Wirtschafts-
strafrecht operiert mit Vorstellungen, die im 
Bereich der Elends- und Straßenkriminalität 
insbesondere durch die kritische Kriminolo-
gie und empirische Erkenntnisse zu den prä-
ventiven Effekten eingriffsintensiver Sank-
tionen längst verworfen wurden58. Dass sie 
im Zusammenhang mit der Verhinderung 
von Wirtschaftskriminalität eine Renais-
sance erfahren und Beachtung finden, wird 
durch die Weltwirtschafts- und Bankenkrise 
zwar nachvollziehbar, überzeugend sind die 
Ansätze hingegen nicht. 

3.2.2	Ausgeblendete kriminologische 
Gegenpositionen

Empirische Untersuchungen zu den per-
sonalen und situativen Risikofaktoren der 
Wirtschaftskriminalität sprechen dezidiert 
gegen die Annahme eines rationalen Wahl-
verhaltens des Wirtschaftsstraftäters für 
oder gegen die Wirtschaftsstraftat. In der 
Untersuchung von Schneider&John „Der 
Wirtschaftsstraftäter in seinen sozialen 
Bezügen“59 zeigte die Analyse der Tatgele-
genheitsstrukturen bei den vier unterschied-
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muss es insoweit darum gehen, die Kosten 
bestimmter wirtschaftsstrafrechtlicher Nor-
men und Entscheidungen sowohl der Krimi-
nalisierung als auch der Nicht-Kriminalisie-
rung und Entkriminalisierung namhaft zu 
machen. 

Aus strafrechtsdogmatischer Perspektive 
gilt es, der Neukriminalisierung durch Rich-
terrecht Grenzen aufzuzeigen. Die Bedeu-
tung der Strafrechtsbegrenzungsprinzipien 
der „ultima ratio“, des „Bestimmtheits-
grundsatzes“ und der „Subsidiarität“ sind 
für einzelne Rechtsfragen differenziert aus-
zuloten72. Diesbezüglich hat der Verfasser 
bereits an anderer Stelle exemplarisch vor-
geschlagen73, bei Vorliegen eines Leistungs-
austauschs auf der Grundlage gegenseitiger 
Verträge den Vorteil i. S. der §§ 299, 331ff. 
StGB zu verneinen. Alleine diese Lösung 
vermeidet auch Eingriffe in die Vertragsfrei-
heit. Denn die gegenwärtige Interpretation 
des Vorteilsbegriffs macht Staatsanwälte 
und Richter zu Hütern der Angemessenheit 
der gezahlten Vergütung, die somit ohne 
strafrechtliche Risiken nicht mehr frei von 
den Vertragspartnern ausgehandelt werden 
kann. Dies setzt die marktwirtschaftliche 
Preisbildungstheorie in dem genannten Fall-
spektrum außer Kraft.

Eine vergleichbare teleologische Redukti-
on des Vorteilsbegriffs ist auch für solche 
Drittvorteile in Erwägung zu ziehen, die zu 
keinerlei Eigenvorteil des betroffenen Amts-
trägers bzw. Normadressaten des §  299 
StGB geführt haben. Denn insoweit ist die 
Unparteilichkeit des Amtsträgers nicht ge-
fährdet und damit das von §§ 331ff. StGB 
geschützte Rechtsgut nicht betroffen. Zur 
Veranschaulichung kann auf den Schulfo-
tographenfall verwiesen werden. Die Zu-
wendungen an die Klassenkasse sind fak-
tisch ein Rabatt, der auch den Kindern zu-
gute kommt, die keine Bilder bestellt haben. 
Der Klassenlehrer hat davon nichts und er 
erweist sich in den Augen der Öffentlichkeit 
nicht als käuflich. Seine Kriminalisierung ist 
nicht angezeigt.

Statt avantgardistischer Strafrechtsdogma-
tik74 mit akzessorischer Begriffsbildung und 
Prozeduralisierung plädiert der Verfasser 
dafür, die maßgeblichen Grenzen und Kon-
turen der strafrechtlichen Tatbestandsmerk-
male durch Auslegung der Tatbestandsvo-
raussetzungen selbst vorzunehmen75. Die 
Arbeit des Juristen ist und bleibt damit die 
bescheidene Auslegung des geltenden Rechts 
mit dem dafür vorgesehene Werkzeug der 
Gesetzeshermeneutik. Neue Kriminalpolitik 
gehört in die Hände des Gesetzgebers.

vom Zufall abhängig zu sein, ob strafrecht-
liche Vorwürfe im Zusammenhang mit 
der Berufstätigkeit erhoben werden oder 
nicht69. 

Aufgrund der dramatischen Folgen, die für 
Unternehmen und Individuen bereits mit 
einem Ermittlungsverfahren verbunden 
sind, führt das unberechenbare Strafrecht 
seine Benefiziare auch dazu in Versuchung, 
es für eigene monetäre Zwecke zu instru-
mentalisieren. Der Vorwurf, eine Straftat be-
gangen zu haben, sichert die Verhandlungs-
position im Rahmen einer arbeitsrechtlichen 
Auseinandersetzung mit einem unliebsam 
gewordenen Mitarbeiter oder er drückt den 
Preis beim Unternehmenskauf, wenn bei ei-
ner „integrity due diligence“ des Zielunter-
nehmens möglicherweise strafrechtlich re-
levante Sachverhalte zu Tage getreten sind. 
Auch das „Anschwärzen“ des Wettbewer-
bers kann ein Mittel sein, um möglicherwei-
se durch Straftaten entstandene Vorsprünge 
zu neutralisieren. Ökonomische Prozesse 
werden durch Strafrecht somit verzerrt und 
gegebenenfalls unlauter beeinflusst. 

5.	 Neubesinnung und Ausweg

Die genannten Defizite des durch Richter-
recht entfesselten Wirtschaftsstrafrechts 
stellen Rechtswissenschaft und Kriminolo-
gie vor neue Herausforderungen.

Einzufordern ist zunächst eine Kritik des 
Wirtschaftsstrafrechts aus kriminologischer 
Sicht. Die Kriminologie sollte ihr kritisches 
Potential auch im Rahmen einer Analyse 
des Wirtschaftsstrafrechts entfalten. Dies 
gilt zunächst für die Prozesse der Normge-
nese, der Auslegung des geltenden Rechts 
sowie deren Beeinflussung durch die mit 
Definitionsmacht ausgestatteten Akteure. 
Die obigen Ausführungen stellen diesbezüg-
lich lediglich einen Anfang dar und beziehen 
sich auf ein eng umgrenztes Feld vornehm-
lich des Medizinstrafrechts. Diese Perspek-
tive gilt es auf andere Regelungsmaterien 
des Wirtschaftsstrafrechts zu erweitern. 
Darüber hinaus wäre die Anwendung wirt-
schaftsstrafrechtlicher Normen auf unter-
schiedliche Gruppen von Normadressaten 
zu hinterfragen70, sowie die Bedeutung der 
Normen in der Praxis mit Blick auf mög-
liche Felder der Entkriminalisierung zu ana-
lysieren. 

Rechtssoziologisch steht, abgesehen von 
der bemerkenswerten Arbeit von Beckem-
per71, eine ökonomische Analyse des Wirt-
schaftsstrafrechts nach den von Posner 
entwickelten Maximen noch aus. Inhaltlich 

müssten vor der zu erwartenden Verfahrens-
flut kapitulieren. Die Überlastung würde 
sich nicht zuletzt auch auf die Bearbeitung 
der schweren Erscheinungsformen der Kri-
minalität auswirken, für deren Erledigung  
ebenfalls nicht mehr die erforderlichen per-
sonellen Ressourcen zur Verfügung stünden. 

4.2	 Kosten auf Unternehmensebene 

Auf Unternehmensebene ist mit einer in-
flationären Anwendung der so genannten 
Vorfeldverteidigung zu rechnen, für deren 
Vertrieb die unberechenbare und intranspa-
rente Rechtsprechung in Wirtschaftsstrafsa-
chen ungewollt bereits jetzt das beste Mar-
ketinginstrument der auf Strafrecht speziali-
sierten Berater darstellt. 

Im Rahmen der „Vorfeldverteidigung“ wer-
den bestimmte Geschäftsabläufe im Vorfeld 
der Transaktion strafrechtlich begutachtet. 
Da die Entscheidungsträger in den Unter-
nehmen häufig keine Juristen sind und in 
den Rechtsabteilungen nur selten auf Straf-
recht spezialisierte Rechtswissenschaftler 
arbeiten, wird die strafrechtliche Prüfung in 
der Regel ausgelagert und auch aus Grün-
den der Haftungsdelegation Dritten über-
antwortet. Der externe Sachverstand wird 
ferner deshalb benötigt, weil das Strafrecht 
in seiner Auslegung durch die höchstrich-
terliche Rechtsprechung derart komplex ist, 
dass es von den Normadressaten nicht mehr 
überblickt und durchschaut werden kann. 
Die Grenzen zwischen erlaubter Geschäfts-
tüchtigkeit und Straftat sind flüssig und die 
Expertisen der Strafjuristen sollen die Gren-
zen des noch Zulässigen ausloten und vor 
dem Zugriff des Staatsanwaltes schützen. 
Dies verursacht zunächst direkte Kosten, 
die für die Vergütung der externen Berater 
anfallen. Außerdem entstehen Sekundärko-
sten aufgrund der Verlangsamung der Ge-
schäftsprozesse und der Reibungsverluste, 
die durch die Angst und Zögerlichkeit der 
Mitarbeiter verursacht werden, aufgrund 
der Unkenntnis der Grenzen des Strafrechts 
und ohne Absicherung durch ein externes 
Gutachten oder ein Votum der Compliance 
Abteilung folgenschwere Fehler zu begehen. 

Darüber hinaus wird wiederum die Gel-
tungskraft des Strafgesetzes beeinträchtigt. 
Da die Festlegung der strafrechtlichen Gren-
zen durch die höchstrichterliche Rechtspre-
chung von den Normunterworfenen häufig 
nicht nachvollzogen wird, verliert das Straf-
recht seinen Charakter als sozialethisches 
Unwerturteil68. Es scheint kaum mehr vom 
eigenen Geschick und der eigenen inneren 
Haltung zur Gesetzeskonformität, sondern 
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Firmen und zivilgesellschaftlichen Gruppen, 
die eine vertrauenswürdige, transparente, wer-
teorientierte und zivile demokratische Politik-
kultur vertreten“. http://www.transparency.
de/Standpunkte.43.0.html (zuletzt besucht: 
06.09.2011).

47	 Vgl. z.B.: http://www.transparency.de/Bericht-
von-der-European-Heal.630.0.html (zuletzt 
besucht 06.09.2011): „Von den rund tausend 
Milliarden (= 1 Billion) Euro, die in Europa 
jährlich im Gesundheitsmarkt ausgegeben 
werden, entstehen zwischen dreißig und ein-
hundert Milliarden Verlust durch Betrug und 
Korruption. Diese Zahl wurde analog zu ame-
rikanischen Erfahrungen zugrunde gelegt, denn 
dort werden 3-10  % des gesamten Gesund-
heitsbudgets durch Betrug und Korruption auf-
gezehrt. In Europa sind die Zustände im Prinzip 
nicht besser“.

48	 TI definiert Korruption als „Missbrauch von 
anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder 
Vorteil“, vgl. hierzu Ziercke: Die internationale 
Bekämpfung der Korruption und die Rolle des 
Bundeskriminalamtes, in: TI/Friedrich Ebert 
Stiftung (Hrsg.): Strafverfolgung der Korrupti-
on 2010 – „Neue“ Strategien der Korruptions-
bekämpfung, Berlin 2010, S. 7ff.

49	 Paradigmatisch: Spelsberg: Rezension zu Bo-
emke/Schneider: Korruptionsprävention im Ge-
sundheitswesen, in: Scheinwerfer 52, Juli 2011, 
S.  36: „Die Autoren vertreten dabei zum Teil 
Auffassungen, die nachhaltige Korruptionsprä-
vention verhindern“.

Dreiländertagung „Wegsperren – und zwar für immer?“ 
4. / 5. Juni 2012 in Luzern, Schweiz
Resozialisierung im Spannungsfeld von Sicherheitserwartungen und sozialer Integration: Standortbestimmung und neue 
Perspektiven in der Schweiz, in Deutschland und Österreich

Spätestens seit den 1970er- Jahren galt in demokratischen Rechtsstaaten wie in der Schweiz, in Deutschland oder in Österreich die Resozialisie-
rung als zentrales und unbestrittenes Ziel des Strafvollzugs. Resozialisierung und Bewährung gehören denn auch nach wie vor zu den primären 
Zielsetzungen des Straf- und Massnahmenvollzugs in den gesetzlichen Grundlagen dieser Länder. Heute ist hingegen die öffentliche Diskussion 
über Strafjustiz und Strafvollzug geprägt von Forderungen nach Nulltoleranz, Sicherheit und Wegsperren von gefährlichen Straftätern. Es 
stellt sich deshalb eine Reihe von Fragen: Ist die Idee der Resozialisierung gescheitert? Kann gesellschaftliche Sicherheit allein durch harte, un-
erbittliche Strafen hergestellt werden? Und wie sehen die Perspektiven von Resozialisierung und Sicherheit im nationalen und internationalen 
Vergleich aus?

An der internationalen Fachtagung „Wegsperren – und zwar für immer?“ vom 4./ 5 Juni 2012 in Luzern versuchen anerkannte Fachleute aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Mehr dazu auf: www.hslu.ch/dreilaendertagung
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